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Regeste

Sozialhilfe | Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen; Freibetrag. Wird gestützt auf § 27
Abs. 1 lit. b SHG die Rückerstattung von rechtmässig bezogener Sozialhilfe verfügt, ist den
Verpflichteten ein angemessener Betrag des Vermögensanfalles (Freibetrag) zu belassen (E.
2.2). Gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung setzt die Rückerstattungspflicht für
Leistungen an Familienangehörige voraus, dass zurzeit des Hilfebezugs eine
Unterstützungseinheit und damit ein Zusammenwohnen dieser Personen vorgelegen hat.
Mangels einer Rückerstattungspflicht bei fehlender Unterstützungseinheit ist im
umgekehrten Fall aber auch kein Freibetrag für ein Kind auf die Rückerstattungsforderung
zu gewähren, wenn während des rückerstattungspflichtigen Zeitraumes gar keine
Leistungen für das Kind bezogen wurden (E. 2.3). Abweisung.

Erwägungen

E. 3
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Parteientschädigungen wurden keine
beantragt.
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